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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung wurde im Wintersemester 1993/94 von der 
Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum als Dissertation angenom-
men. Sie ist entstanden während meiner dortigen Zeit als Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Europarecht (Prof. Dr. 
Hans D. Jarass) und wurde im September 1993 abgeschlossen. Zur Veröf-
fentlichung wurden geringfügige Überarbeitungen vorgenommen. Literatur 
und Rechtsprechung konnten gleichwohl nur bis zum Oktober 1993 Berück-
sichtigung finden. 

Mein erster und herzlichster Dank gilt Herrn Prof. Dr. Hans D. Jarass, 
dessen Unterstützung und dessen kritische Anregungen erst die Durchführung 
dieser Arbeit ermöglicht haben. Während meiner vierjährigen Tätigkeit an 
seinem Lehrstuhl hat er mit in vielfältiger Form Gelegenheit gegeben, an sei-
ner wissenschaftlichen Arbeit teilzunehmen und an ihr zu lernen. Die auf 
Grund seiner Ermunterungen vorgenommene vertiefende Beschäftigung so-
wohl mit dem Umwelt- als auch mit dem Europarecht haben mich erst dazu 
bewogen, das Thema dieser Arbeit im gemeinsamen Raum dieser Rechtsge-
biete anzulegen. Seinen Arbeitsgebieten folgend, ist diese Arbeit in einem 
Bereich zwischen dem deutschen Umweltrecht, dem europäischen (sekundä-
ren) Umweltrecht und dem Primärrecht der Europäischen Union angesiedelt. 
Die von ihm aufgebauten umweltrechtlichen Bibliotheken des Lehrstuhls so-
wie des Instituts für Deutsches und Europäisches Umweltrecht (IDEU) waren 
eine große Hilfe. In zahlreichen Gesprächen hat Herr Prof. Dr. Hans D. Ja-
rass sensible Punkte der Arbeit diskutiert und diese damit entscheidend vor-
angebracht. 

Nicht vergessen werden sollen an dieser Stelle die Kollegen und Studenten 
des Lehrstuhls und des Instituts, die ebenfalls zum Gelingen der Arbeit und 
zu einer angenehmen und konstruktiven Arbeitsatmosphäre beigetragen ha-
ben. 



6 Vorwort 

Mein Dank gilt auch Herrn Prof Dr. Knut Ipsen, der die Zweitbegutach-
tung der Dissertation innerhalb kürzester Zeit erledigt hat. 

Daß diese Arbeit noch innerhalb des ursprünglich vorgesehenen Zeitrah-
mens fertiggestellt werden konnte, ist allein auf äußeren Druck zurückzufüh-
ren. Als beschleunigende Faktoren sind hier zu nennen meine Ehefrau Gabi, 
die mir w1d der Arbeit sehr viel Geduld entgegenbringen mußte, sowie die 
Rechtsanwälte Hoffmann, Liebs & Partner in Düsseldorf, hier insbesondere 
Herr Rechtsanwalt Dipl. Ing. Klans Fritsch. 

Für die Ermöglichung von Studium und Ausbildung danke ich meinen El-
tem, denen diese Arbeit gewidmet ist. 

Die Veröffentlichung dieser Arbeit ist Herrn Prof. Dr. Michael Kloepfer 
als Herausgeber dieser Schriftenreihe sowie dem Verlag Duncker & Humblot 
zu verdanken. Für die Übernahme der Druckkosten gebührt den Rechtsan-
wälten Hoffmaru1, Liebs & Partner in Düsseldorf noch einmal großer Dank. 

Düsseldorf, im März 1994 

Michael Ho.ffmmm 
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United Nations Environmental Program 

Umwelt- und Planungsrecht 

vcrbunden(e) 

Verwaltungsarchiv 

Verwaltungsgerichtshof des Landes Badcn-Württemberg 

vergleiche 

Verwaltungsgerichtsordnung 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVtU) des Bundes vom 25. Mai 1976 
(BGBI. I. S. 1253) 

Waffengesetz (WaffG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 
1976 (BGBI. I. S. 432) 

Wasserhaushaltsgesetz in der Bekanntmachung vom 23. September 1986 
(BGBI. I. S. 1529) 

woche im bundestag 

Wirtschaft und Verwaltung 

Zeitschrift filr angewandte Umweltforschung 

Zeitschrift filr Wasserrecht 

zum Beispiel 

Registerzeichen des BGH filr Revisionen in Zivilsachen 

zugleich 

In diesem Verzeichnis nicht aufgefilhrte Abkürzungen folgen dem Verzeichnis von Kirch-

ner. Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. 4. Auflage. Berlin - New York, 1993. 



Erster Teil 
Grundlagen des Rechts der 

grenzüberschreitenden Abfallverbringung 

A. Problemstellung 

Mit der dritten Änderung des Abfallbeseitigungsgesetzes1 im Jahre 19852 

hat der Gesetzgeber in § 2 Abs. 1 S. 1 den sogenannten Grundsatz der Ab-
fallbeseitigung im Inland3 in das Gesetz aufgenommen und in diesem Zusam-
menhang auch die Regelungen über die grenzüberschreitende Verbringung 
von Abfall - § 13 bis 13c AbfG -einer umfangreichen Änderung zugeführt. 
Existierte bis dato nur eine Regelung über den Import von Abfällen, unter-
warf das Änderungsgesetz nunmehr auch den Export und den Transit von 
Abfallen einem Genehmigungserfordernis. 4 Der Grundsatz in § 2 Abs. 1 S. 1 
und die Normierungen der§§ 13 ff. AbfG greifen dabei ineinander: Nur so-
weit die letztgenannten Vorschriften es zulassen, soll ein räumliches Ausein-
anderfallen von Abfallentstehung und Abfallentsorgung über Staatsgrenzen 
hinweg möglich werden. Die §§ 13 ff. AbfG, insbesondere § 13 Abs. 1 
AbfG mit seinem Genehmigungserfordernis und der den zuständigen Behör-
den eingeräumten Möglichkeit zur Erteilung oder Versagung derselben, stel-
len damit das verwaltungsrechtliche Instrumentarium zur Konkretisierung des 
erwähnten Prinzips bereit. 

Gesetz über die Beseitigung von Abfallstoffen vom 7. Juni 1972 (Abfallbeseitigungsge-
setz - AbtG, BGBI. I, S. 873), davor zuletzt geändert durch das 2. Änderungsgesetz vom 4. 
März 1982 (BGBI. I, S. 281). Die damalige Bezeichnung des Gesetzes als "Abfallbeseitigungs-
gesetz" kennzeichnete das nicht sonderlich entwickelte, allgemeine Problembewußtsein. Erst 
mit der Neufassung im Jahre 1986 ist die Beseitigung des Abfalls aus dem Mittelpunkt der Ab-
fallproblematik herausgerückt und der Begriff der Entsorgung (§ 2 Abs. 1 Abtu) als Oberbe-
griff fiir Verwertung und Ablagerung in den Vordergrund getreten. 

BGBI. I. S. 304. 
3 Begriff zum Beispiel bei Hösellv. Lersner, Recht der Abfallentsorgung, § 2 Abs. 1 Abtu 

(Nr. 1210) Rn. 3. 
Zur Entwicklung der §§ 13 bis 13c AbtG vgl. die Darstellung bei Hösel/v. Lersner, 

Recht der Abfallentsorgung, § 13 AbtG (Nr. 1230), Rn. 1 f. 

2 HoffmiUUl 
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Diese Regelungen können in ein Spannungsfeld zu den durch den EG-
Vertrag5 garantierten Grundfreiheiten des Dienstleistungs- und des Waren-
verkehrs (Art. 59 ff. bzw. 30 ff. EGV) geraten. Möglich sind dabei Konflikt-
fälle in zwei Richtungen: Einerseits dürfen die Vorschriften des nationalen 
Rechts nicht die vertraglich garantierten Grundfreiheiten des einzelnen ver-
letzen. Dies können sie, wenn das nationale Recht Vorgaben setzt, die es 
Bürgern anderer Mitgliedstaaten verwehren, in der Bundesrepublik Deutsch-
land abfallwirtschaftlich tätig zu werden. Andererseits müssen sich die Nor-
men des deutschen Rechts an den Vorgaben messen lassen, die die Gemein-
schaft durch die Schaffung sekundären Gemeinschaftsrechts gesetzt hat. Exi-
stieren Richtlinien, die den Mitgliedstaaten Vorgaben hinsichtlich der zu tref-
fenden Regelungen machen, so sind die Mitgliedstaaten in der Ausgestaltung 
nicht mehr ganz unabhängig. Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich auch das 
sekundäre Gemeinschaftsrecht wiederum an den Grundfreiheiten des EG-
Vertrags messen lassen muß. Die verbringungsrechtlichen Regelungen des 
bundesdeutschen Abfallgesetzes haben denn auch bereits zu einer Stellung-
nallDle der Kommission der Europäischen Gemeinschaften geführt, die die 
gemeinschaftsrechtlich unzureichenden Bestimmungen über die grenz-
überschreitende Verbringung von Abfällen rügt. 6 

Schwierigkeiten dieser Art scheinen symptomatisch zu sein für ein Rechts-
gebiet, dem die Transnationalität seiner Bezüge immanent ist. Stets spielt die 
Abstimmung zwischen den verschiedenen Regelungsebenen des internationa-
len und des nationalen Rechts eine besondere Rolle. 7 Dies wird erneut deut-
lich, wem1 man die Versuche der gesetzgebenden Organe der Bundesrepublik 
Deutschland beobachtet. ihren Verpflichtungen zur Umsetzung internationa-
ler Regelungen in das nationale Recht nachzukommen, wie beispielsweise das 
Basler Übereinkommen8 oder die sich aus systematischen Differenzen erge-

5 Vertrag zur Gtilndung der Europäischen Gemeinschaft vom 25. März 1957 (BGBI. U, S. 
766, ber. S. 1678 und BGBI. 1958 U, S. 64; zuletzt geändert durch den Vertrag über die Euro-
päische Union vom 7. Februar 1992 einschließlich der Schlußakte und den Protokollen von 
Maastricht, abgedruckt bei Geiger, EG-Vertrag, Anhänge 1 bis 3. 

6 Mit Gründen versehene Stellungnahme der Kommission an die Bundesrepublik Deutsch-
land vom 25. September 1991; KOM (91) 1730 endg.; vgl. auch Krieger, Von deutschen Rest-
stoffen und europäischen Abfällen, in: Recht der Elektrizitätswirtschaft 1991, S. 202 (205). 

7 Siehe hierzu unten, Erster Teil, C I. 
s Vgl. unten, Erster Teil, C II sowie den Gesetzentwurf der Bundesregierung, BR-Drs. 

304/93 (Gesetzentwurf). 
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benden Probleme, wie sie anläßlich des Inkrafttretens der EG-Abfallverbrin-
gungsverordnung9 deutlich geworden sind. 

B. Bedeutung der grenzüberschreitenden 
Abfallverbringung 

Der Transport von Abfällen über die Staatsgrenzen hinweg ist dabei nicht 
nur in der allgemeinen Öffentlichkeit von Interesse, er stellt auch einen nicht 
unbedeutenden Bestandteil der deutschen Abfallwirtschaft dar. Erstmals 
wurde die breite Öffentlichkeit im Jahre 1972 auf die Problematik grenzüber-
schreitender Abfallverbringung durch Pressemitteilungen über Müllimporte 
aus den Niederlanden und der Schweiz aufmerksam. 10 Nach dem Chemieun-
fall in Seveso/Italien wurden die hochgiftigen dioxinhaltigen Rückstände in 
Fässern unkoutrolliert abtransportiert und verschwanden schließlich für etwa 
acht Monate, obwohl in ganz Buropa intensiv nach ihnen gesucht wurde. 
Schließlich wurden sie in Frankreich wiedergefunden. 11 

Knapp an Devisen errichtete die DDR in der Nähe von Lübeck die Depo-
nie Schönberg, auf der ab 1981 nicht nur der Müll einiger Bundesländer, 
sondern darüber hinaus auch Abfall aus den Niederlanden, Österreich und 
Italien abgelagert wurde. Insbesondere in diesem Fall stellte sich die Frage, 
ob durch die Beschickung der Deponie nicht Gefahren innerhalb der Bundes-
republik entstehen könnten. Einen Fall besonderen Abfallexports betraf das 
Geschehen Wackersdorf- La Hague. Um den Widerstand gegen eine deut-
sche Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf zu umgehen, kündigten die 
deutschen Kraftwerksbelreiber an, ihren Atommüll künftig in La Hague be-
handeln zu lassen. Dies wiederum löste heftige Gegenreaktionen seitens der 
Kernkraftgegner aus. Umgekehrt verlangte die niedersächsische Landesregie-
rung vom Bund eine Garantie dafür, daß im Schacht Konrad/Salzgitter des 
Atommüllendlagers in Gorleben ausschließlich deutscher Atommüll eingela-
gert werde. Der Streit um die Entsorgung des deutschen Atommülls schwebt 
bis heute und treibt mit der Einführung verschiedenster Formen der Zwi-

9 Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates vom I. Februar 1993 zur Überwachung und 
Kontrolle der Verbringung von Abtlilien in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft 
(ABI. Nr. L 30 vom 6. Februar 1993, S. I tf.); siehe auch unten, Erster Teil, C m 3 d). 

10 Hösellv. Lersner, Recht der Abfallbeseitigung, § 13 Ab1G (Nr. 1230) Rn. I. 
II Vgl. dazu die Stellungnahme der Bundesregierung vom 22. Aprill983, BT-Drs. 10/27. 
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